
 

 
 

Robeco Capital Growth Funds 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves 
L-2633 Senningerberg 

Großherzogtum Luxemburg 
R.C.S. Luxembourg B 58.959 

(die „Gesellschaft“) 
 

Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds  

Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Gender Equality 

Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global SDG Equities 

Luxemburg, 15. Mai 2025 

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber, 

Wir schreiben Ihnen als Anteilinhaber des Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Gender Equality und/oder des 

Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global SDG Equities, die beide Teilfonds der Gesellschaft sind. 

Mit dieser Benachrichtigung wollen wir: 

 Sie über den Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informieren, den Robeco 

Capital Growth Funds – Robeco Global Gender Equality (der „aufgehende Teilfonds“) mit dem Robeco Capital 

Growth Funds – Robeco Global SDG Equities (der „aufnehmende Teilfonds“) mit Wirkung zum 25. Juni 2025 (das 

„Datum des Inkrafttretens“) in Übereinstimmung mit der Satzung (die „Satzung“) und dem Prospekt der 

Gesellschaft (der „Prospekt“) sowie Artikel 65 ff. des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) zusammenzulegen (die „Zusammenlegungen“), 

und  

 ihnen Einzelheiten über die Zusammenlegung und ihre Auswirkungen auf Sie als Anteilinhaber des aufgehenden 

Teilfonds und/oder des aufnehmenden Teilfonds mitzuteilen.  

Mit der Zusammenlegung wird der aufgehenden Teilfonds ausgelöst. 

1. Begründung und Hintergrund der Zusammenlegung 

 

Der Beschluss, den aufgehenden Teilfonds mit dem aufnehmenden Teilfonds zusammenzulegen wurde aus den 
folgenden Gründen getroffen: (1) Größenvorteile durch die Zusammenlegung, die mit größeren Teilfonds verbunden 
sind und im Interesse der Anteilinhaber liegen, (2) Mangel an zu erwartendem künftigen Wachstum für den 
aufgehenden Teilfonds und bessere zu erwartende Wachstumsaussichten für den aufnehmenden Teilfonds und (3) 
bessere Möglichkeiten zur Diversifizierung der Anlagen des aufnehmenden Teilfonds. 

2. Auswirkungen auf die Anteilinhaber und Rechte der Anteilinhaber 

 

Am Datum des Inkrafttretens erhalten die Anteilinhaber, die keine Rücknahme und keinen Umtausch ihrer Anteile des 

aufgehenden Teilfonds beantragt haben, Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds. Die 

konkreten Eigenschaften der betreffenden Anteilklassen sind in Anhang I aufgeführt.  

Anteilinhaber sollten beachten, dass der Nettoinventarwert pro Anteil der Anteile des aufgehenden Teilfonds und des 

aufnehmenden Teilfonds am Datum des Inkrafttretens nicht notwendigerweise gleich sind. Während der Gesamtwert 

ihrer Beteiligung zwar gleich bleiben wird, erhalten die Anteilinhaber deshalb möglicherweise eine Anzahl von Anteilen 

des aufnehmenden Teilfonds, die von der Anzahl der von ihnen zuvor am aufgehenden Teilfonds gehaltenen Anteile 

abweicht. 

Für die Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds hat die beabsichtigte Zusammenlegung dieselben Folgen wie eine 



 

 
 

Zeichnung von Anteilen gegen Sachleistung durch neue Anteilinhaber.  

Die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds werden nach folgender Maßgabe Anteilinhaber des aufnehmenden 

Teilfonds: 

Bestehende Aktienklassen (und ISIN-Codes) im  

Aufgehenden Teilfonds 

Entsprechende Anteilsklassen (und ISIN-Codes) im 

aufnehmenden Teilfonds 

Robeco Capital Growth Funds – 

Robeco Global Gender Equality 

 

D EUR 

(LU2145458969) 

Robeco Capital Growth Funds – 

Robeco Global SDG Equities 

D EUR 

(LU2145460353) 

D USD 

(LU2145459009) 

D USD 

(LU2145460437) 

F EUR 

(LU2145459264) 

F EUR 

(LU2145460510) 

F USD 

(LU2145459348) 

F USD 

(LU3042803521) 

I EUR 

(LU2145459777) 

I EUR 

(LU2145460783) 

IE EUR 

(LU2145459850) 

IE EUR 

(LU3042803364) 

IE GBP 

(LU2258287338) 

IE GBP 

(LU3042803448) 

M2 EUR 

(LU2292538241) 

M2 EUR 

(LU2292538753) 

Z EUR 

(LU2145460270) 

Z EUR 

(LU2145461591) 

 

Zur Klarstellung: Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds werden weiterhin Anteile der Gesellschaft halten und in 

Genuss der allgemeinen Schutzmechanismen kommen, die für Organismen für gemeinsame Anlagen gelten. 

Die Anteilinhaber können auch weiterhin an den Hauptversammlungen teilnehmen und dort ihre Stimmrechte 

ausüben sowie die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile an jedem Handelstag beantragen.  

Es ist keine Neugewichtung des Portfolios des aufnehmenden Teilfonds im Zusammenhang mit der Zusammenlegung 

zu erwarten. 

Darüber hinaus ist nicht zu erwarten, dass von der Zusammenlegung ein Verwässerungseffekt für den aufnehmenden 

Teilfonds ausgeht.  

Weil der aufgehende Teilfonds und der aufnehmende Teilfonds beide Teilfonds der Gesellschaft sind, sind die Verfahren 

für Angelegenheiten wie die Zeichnung, Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen sowie die allgemeinen 

Anlagebeschränkungen und Methoden zur Berechnung des Nettoinventarwerts identisch und entsprechen der 



 

 
 

Beschreibung im Prospekt. 

Anteilinhaber, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile in Übereinstimmung mit 

dem folgenden Abschnitt 4 zurücknehmen lassen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie, dass 

Ihr Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, über die Sie Anteile erworben haben, zusätzliche Gebühren erheben können. 

 

3. Vergleich des aufgehenden Teilfonds mit dem aufnehmenden Teilfonds 

 

Es gibt einige Unterschiede zwischen dem aufgehenden Teilfonds und dem aufnehmenden Teilfonds. Ein Vergleich des 

Anlageziels und der Anlagestrategie, der Gebührenstruktur, sonstiger Produkteigenschaften und der verfügbaren 

Anteilsklassen und der Nachhaltigkeitsmerkmale des aufgehenden Teilfonds mit denen des aufnehmenden Teilfonds 

findet sich in Anhang I. 

Der übertragende Teilfonds und der übernehmende Teilfonds unterscheiden sich beispielsweise in Bezug auf das 

Anlageziel und die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitsmerkmale wie in Anhang I aufgeführt: (1) Ein primäres Ziel 

des aufgehenden Teilfonds ist es, durch Anlagen in führende Akteure im Bereich Geschlechtergleichheit in Kombination 

mit nachhaltigen Geschäftspraktiken einen positiven gesellschaftlichen Einfluss auszuüben. Der aufnehmende Teilfonds 

hingegen hat als nachhaltiges Anlageziel die Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. 

(2) Der aufgehende Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß Offenlegungsverordnung und der aufnehmende Teilfonds 

als Artikel-9-Fonds eingestuft. 

Während der übertragende Teilfonds direkt von Robeco Institutional Asset Management B.V. in ihrer Eigenschaft als 

benannte Verwaltungsgesellschaft (die "Verwaltungsgesellschaft") verwaltet wird, hat die Verwaltungsgesellschaft 

die Robeco Schweiz AG als Fondsmanager bestellt, der für die tägliche Verwaltung der Anlagen des aufnehmenden 

Teilfonds zuständig ist. Eine vollständige Beschreibung der jeweiligen Anlageziele und -strategien, der 

Nachhaltigkeitsmerkmale sowie der damit verbundenen Risiken des aufgehenden Teilfonds und des aufnehmenden 

Teilfonds finden Sie im Prospekt und den Basisinformationsblättern („KID“) des aufnehmenden Teilfonds. 

Anteilinhaber wird zur sorgfältigen Lektüre des beigefügten KID des aufnehmenden Teilfonds geraten. 

 

4. Bedingungen der Zusammenlegung 

 

Die Zusammenlegung tritt am 25. Juni 2025 (das "Datum des Inkrafttretens") in Kraft. 

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch in oder aus dem 

aufgehenden Teilfonds bis 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) („Stichzeit“) am 17.Juni 2025 entgegengenommen 

werden. Die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds können während des Zeitraums vom 18. Juni 2025 bis 

einschließlich 25. Juni 2025 (der „Aussetzungszeitraum“) keine Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch ihrer Anteile 

beantragen. 

Ab dem 18. Juni 2025 wird im Portfolio des aufgehenden Teilfonds das Portfolio des aufnehmenden Teilfonds 

nachgebildet, um die Zusammenlegung zu vereinfachen. Die bei dieser Neugewichtung oder Nachbildung anfallenden 

Transaktionskosten bis zum Datum des Inkrafttretens gehen zu Lasten des aufgehenden Teilfonds. Während des 

Aussetzungszeitraums wird der aufgehende Teilfonds dementsprechend nicht mehr seine im Prospekt aufgeführte 

Anlagestrategie einhalten.  

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch in oder aus dem 

aufnehmenden Teilfonds bis 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am 23. Juni 2025 angenommen werden. Der 

aufnehmenden Teilfonds wird am 24. Juni 2025 ausgesetzt, damit die Zusammenlegung am Datum des Inkrafttretens 

durchgeführt werden kann. Die nächsten Aufträge werden ab 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am 25. Juni 2025 

angenommen.  



 

 
 

Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds, die mit einer der vorstehend genannten Änderungen nicht einverstanden 

sind, können ihre Anteile bis zum Handelsschluss zurücknehmen lassen. 

Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds werden daran erinnert, dass der Fonds wie im Prospekt vorgesehen keine 

Rücknahmegebühr erhebt und dass Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds dementsprechend ihre Anteile 

jederzeit kostenlos zurücknehmen lassen können. 

Nach dem Handelsschluss wird der Handel mit dem aufgehenden Teilfonds bis zum Datum des Inkrafttretens (dieses 

eingeschlossen) ausgesetzt. Sollte aufgrund unvorhergesehener Umstände die Aussetzung an einem anderen Datum 

und/oder eine Verlängerung der Aussetzung erforderlich sein, werden die Anteilinhaber darüber informiert.  

Am Datum des Inkrafttretens werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des aufgehenden Teilfonds auf den 

aufnehmenden Teilfonds übertragen und der aufgehende Teilfonds wird aufgelöst. Der aufnehmende Teilfonds wird 

Rückstellungen zur Deckung der bekannten Verbindlichkeiten gebildet haben. Die Anteile des aufgehenden Teilfonds 

werden annulliert und die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds erhalten Anteile der entsprechenden Anteilklassen 

des aufnehmenden Teilfonds. 

Alle Erträge, die in dem aufgehenden Teilfonds bis zum Datum der Zusammenlegungen aufgelaufen sind, werden in 
die Berechnung seines abschließenden Nettoinventarwerts pro Anteil einbezogen. Nach der Zusammenlegung werden 
derartige auflaufende Erträge auf laufender Basis im Nettoinventarwert der relevanten Anteilklassen des 
aufnehmenden Teilfonds verbucht. 

Die Anzahl der zuzuteilenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds werden mithilfe des Umtauschverhältnisses 
bestimmt, das auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil der maßgeblichen Anteilsklassen des aufgehenden 
Teilfonds am Datum des Inkrafttretens unter Auf- oder Abrunden von vier Nachkommastellen auf die nächste Einheit 
berechnet wird. Anteilinhaber sollten beachten, dass der Nettoinventarwert pro Anteil der Anteile des aufgehenden 
Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds am Datum des Inkrafttretens nicht notwendigerweise gleich sind. Während 
der Gesamtwert ihrer Beteiligung zwar gleich bleiben wird, erhalten die Anteilinhaber deshalb möglicherweise eine 
Anzahl von Anteilen des aufnehmenden Teilfonds, die von der Anzahl der von ihnen zuvor am aufgehenden Teilfonds 
gehaltenen Anteile abweicht.  

Das Umtauschverhältnis der einzelnen Anteilsklassen wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prospekts 
auf Grundlage der Nettoinventarwerte der maßgeblichen Anteilsklassen des aufgehenden und des aufnehmenden 
Teilfonds am Datum des Inkrafttretens berechnet. Zur Klarstellung: Dies bedeutet, dass der Nettoinventarwert pro Anteil 
der jeweiligen Anteilsklassen des aufgehenden und des aufnehmenden Teilfonds zum Marktschluss (gemäß den in der 
Satzung und im Prospekt dargelegten Bewertungsgrundsätzen) am 24. Juni 2025 zur Berechnung des 
Austauschverhältnisses verwendet wird. 

Alle offenen Verbindlichkeiten des aufgehenden Teilfonds werden am Datum des Inkrafttretens ermittelt. Im 

Allgemeinen umfassen diese Verbindlichkeiten aufgelaufene Gebühren und Kosten, die im Nettoinventarwert pro 

Anteil berücksichtigt wurden oder werden. Alle zusätzlichen Verbindlichkeiten, die nach dem Datum des Inkrafttretens 

auftreten, gehen zu Lasten des aufnehmenden Teilfonds.  

Vorbehaltlich des Vollzugs der Zusammenlegung am Datum des Inkrafttretens erhalten die Anteilinhaber des 

aufgehenden Teilfonds am Datum des Inkrafttretens Anteile der entsprechenden Anteilsklassen des aufnehmenden 

Teilfonds gemäß den Angaben in der Tabelle im voranstehenden Abschnitt 2, wobei die Anteile des aufgehenden 

Teilfonds gleichzeitig annulliert werden. 

 

5. Kosten der Zusammenlegung 

 

Alle Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten, die dem aufgehenden Teilfonds als Folgekosten oder beiläufige 

Kosten der Umsetzung der Zusammenlegung und der Auflösung des aufgehenden Teilfonds anfallen, gehen zu Lasten 

der Verwaltungsgesellschaft.  

Die bei der Neugewichtung oder Nachbildung anfallenden Transaktionskosten gehen zu Lasten des aufgehenden 



 

 
 

Teilfonds. Alle auf die Übertragung von Wertpapieren vom aufgehenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds 

anfallenden Steuern werden auch vom aufgehenden Teilfonds getragen. 

Sämtliche nicht abgeschriebenen Kosten in Bezug auf den aufgehenden Teilfonds gehen zu Lasten der 

Verwaltungsgesellschaft. 

 

6. Zusätzliche Informationen 

 

a) Registrierung 

 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der aufnehmende Teilfonds am oder im Umfeld des Datums des 

Inkrafttretens in allen Ländern, in denen der aufgehende Teilfonds gegenwärtig registriert ist, registriert wurde oder 

wird. 

 

b) Steuerliche Auswirkungen  

 

Die Zusammenlegung wird in Luxemburg zu keiner Besteuerung auf Ebene der aufgehenden Teilfonds oder des 

aufnehmenden Teilfonds führen.  

Die Übertragung von Wertpapieren aus dem Portfolio des aufgehenden Teilfonds kann in bestimmten Ländern 

Übertragungssteuern auslösen, die vom aufgehenden Teilfonds getragen werden. Wo Steuerbefreiungen möglich 

sind, werden diese in Anspruch genommen.  

Aufgrund des Austausches von Anteilen des aufgehenden Teilfonds gegen solche des aufnehmenden Teilfonds können 

auf der Ebene der einzelnen Anteilinhaber für bestimmte Anleger auch Einkommenssteuern oder Verkehrssteuern 

anfallen. 

Ungeachtet dessen wird Anteilinhabern empfohlen, ihren Steuerberatern über die steuerlichen Auswirkungen der 

Zusammenlegung in ihrem jeweiligen Einzelfall zu konsultieren, da die Steuergesetze von Land zu Land stark 

voneinander abweichen. 

 

c) Allgemeines 

 

Informationen zu allen sonstigen Unterschieden zwischen dem aufgehenden Teilfonds (und seinen Anteilsklassen) und 

dem aufnehmenden Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Anhang I. 

 

d) Wirtschaftsprüfer 

 

KPMG Audit S.à r.l., der autorisierte Abschlussprüfer der Gesellschaft, wird die i) für die Bewertung der Vermögenswerte 

und gegebenenfalls Verbindlichkeiten am Datum des Inkrafttretens übernommenen Kriterien für die Berechnung des 

Umtauschverhältnisses, ii) die Methode für die Berechnung des Umtauschverhältnisses und das tatsächlich am Datum 

des Inkrafttretens berechnete Umtauschverhältnis überprüfen.  

  



 

 
 

Verfügbarkeit der Dokumente 

Das Basisinformationsblatt des aufnehmenden Teilfonds und der allgemeine Zusammenlegungsvorschlag sind der 

vorliegenden Benachrichtigung als Anhang II bzw. Anhang III beigefügt.  

Auf Antrag stehen Kopien des Berichts des autorisierten Abschlussprüfers der Gesellschaft im Zusammenhang mit der 

Zusammenlegung sowie des letzten Prospekts gebührenfrei am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind das Basisinformationsblatt des übernehmenden Teilfonds sowie der aktuelle Prospekt und andere 

Dokumente im Zusammenhang mit der Zusammenlegung auf den Websites https://www.robeco.com/riam und 

https://www.robeco.com/en/ zu finden. 

Wenn Sie weitere Informationen in Bezug auf die Zusammenlegungen (oder nach Vorlage eine Kopie des 

überarbeiteten Prospekts) wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco) oder an den 

eingetragenen Sitz der Gesellschaft, oder an Robeco Deutschland, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main. 

Weitere Informationen sind auch auf www.robeco.com/riam erhältlich. 

Mit freundlichen Grüßen  

Robeco Capital Growth Funds 

Der Verwaltungsrat  

 

Das Domizil der Gesellschaft ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter Acolin Fund Services AG, Maintower, 

Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 

Zurich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und 

Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. 
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    Anhang I („Vergleich der wesentlichenMerkmale“) 

 

VERGLEICH DER WESENTLICHEN MERKMALE 

DER AUFGEHENDE TEILFONDS  

(ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY) UND  

DER AUFNEHMENDE TEILFONDS  

(ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS – ROBECO GLOBAL SDG EQUITIES) 

Den Anteilinhabern wird empfohlen, für weitere Informationen über die jeweiligen Eigenschaften des aufnehmenden 

Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds den Prospekt zu konsultieren. Sofern nichts anderes angegeben ist, 

entsprechen die in diesem Anhang verwendeten Begriffe ihrer Definition im Prospekt vom 7. Mai 2025. 

 

PRODUKTMERKM

ALE 

DER AUFGEHENDE TEILFONDS DER AUFNEHMENDE TEILFONDS 

Name Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global 

Gender Equality 

Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global SDG 

Equities 

 

Referenzwährung 

des Teilfonds 

EUR EUR 

 

I. ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE UND VERBUNDENE RISIKEN  

Anlageziel und 

Anlagestrategie 

Der Teilfonds hat das Ziel, langfristigen 
Kapitalzuwachs zu bieten und gleichzeitig bestimmte 
ESG-Merkmale (d. h. Umwelt-, Sozial- und Corporate-
Governance-Merkmale) zu fördern und 
Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess zu 
integrieren. Ein primäres Ziel des Teilfonds ist es, 
durch Anlagen in führende Akteure im Bereich 
Geschlechtergleichheit in Kombination mit 
nachhaltigen Geschäftspraktiken einen positiven 
gesellschaftlichen Einfluss auszuüben. Führende 
Akteure im Bereich Geschlechtergleichberechtigung 
sind Unternehmen, die bewusst die Gleichheit der 
Geschlechter anerkennen und fördern, indem sie 
weibliche Mitarbeiter auf allen Ebenen der 
Organisation des Unternehmens einstellen, fördern 
und binden, was auch die Ausschuss- und 
Vorstandsebene einschließt.  

Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch 
Investitionen in Unternehmen, deren 
Geschäftsmodell und Geschäftspraktiken auf die 
durch die 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der 
UN (UN SDGs) vorgegebenen Ziele ausgerichtet sind, 
zu den UN SDGs beizutragen. Zusätzlich zum 
Verfolgen des nachhaltigen Anlageziels besteht das 
Ziel dieses Teilfonds darin, gleichzeitig einen 
langfristigen Wertzuwachs zu liefern. 

 Der Teilfonds baut mit mindestens zwei Dritteln 
seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von 
Unternehmen in aller Welt auf, die in ausgereiften 
Volkswirtschaften (entwickelten Märkten) oder in 
Schwellenländern (Emerging Markets) ihren Sitz 
haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer 
Geschäftstätigkeit ausüben und ein hohes Maß an 
Nachhaltigkeit, Geschlechtervielfalt und 

Der Teilfonds baut mit mindestens zwei Dritteln 
seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von 
Unternehmen in aller Welt auf, die in ausgereiften 
Volkswirtschaften (entwickelten Märkten) oder in 
Schwellenländern (Emerging Markets) ihren Sitz 
haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer 
Geschäftstätigkeit ausüben, ein hohes Maß an 
Nachhaltigkeit aufweisen und einen positiven 
Einfluss in Bezug auf die Ziele der Vereinten Nationen 



 

 
 

PRODUKTMERKM

ALE 

DER AUFGEHENDE TEILFONDS DER AUFNEHMENDE TEILFONDS 

Geschlechtergleichberechtigung aufweisen.  für eine nachhaltige Entwicklung darstellen. 

 Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale 
Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über 
Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der 
Teilfonds bemüht sich um wirtschaftliche Ergebnisse, 
berücksichtigt aber gleichzeitig auch Umweltschutz, 
soziale Ziele und Governance-Merkmale.  

Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als 
Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl 
und durch eine themenspezifische 
Nachhaltigkeitsbewertung. Das thematische 
Portfolio wird auf der Grundlage des zulässigen 
Anlageuniversums zum zugrunde liegenden 
Anlagethema und eines intern entwickelten 
Frameworks aufgebaut, über das weitere 
Informationen auf der Website 
https://www.robeco.com/enint/sustainable-
investing/sdgs verfügbar sind.  

Ziel des Teilfonds sind nachhaltige Investitionen im 
Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 
vom 27. November 2019 über Angaben zur 
Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Teilfonds strebt 
wirtschaftliche Ergebnisse an und verfolgt 
gleichzeitig nachhaltige Anlageziele. Die Strategie 
integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des 
Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine 
themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das 
Portfolio wird auf der Grundlage des zulässigen 
Anlageuniversums und eines intern entwickelten 
SDG-Frameworks zum Nachverfolgen und Messen 
von SDG-Beiträgen aufgebaut, über die weitere 
Informationen auf der Website 
https://www.robeco.com/en-
int/sustainableinvesting/sdgs verfügbar sind. 

 Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das 
Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten 
Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark 
sein, es können aber auch nicht in der Benchmark 
enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die 
Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark 
eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine 
Benchmark zu Vergleichszwecken. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die 
Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit 
der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann 
erheblich von den Emittenten-, Länder- und 
Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es 
gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der 
Benchmark.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das 
Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten 
Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark 
sein, es können aber auch nicht in der Benchmark 
enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die 
Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark 
eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine 
Benchmark zu Vergleichszwecken. Der 
Portfoliomanager kann weiterhin über die 
Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit 
der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann 
erheblich von den Emittenten-, Länder-, Währungs- 
und Sektorgewichtungen der Benchmark 
abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die 
Abweichung von der Benchmark. 

 Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter 
Index, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten 
ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen 
übereinstimmt. 

Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter 
Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des 
Teilfonds übereinstimmt. 

Anlegerprofil Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die ESG-

Gesichtspunkte als verbindliche Elemente in den 

Investmentprozess integrieren und gleichzeitig ihre 

Rendite optimieren möchten. Er ist ebenfalls für 

erfahrene Anleger geeignet, die bestimmte 

Anlageziele zu erreichen wünschen. Der Teilfonds 

bietet keine Kapitalgarantie. Der Anleger muss in der 

Lage sein, Volatilität hinzunehmen. Dieser Teilfonds 

ist daher für Anleger geeignet, die es sich leisten 

können, ihr Anlagekapital für mindestens fünf bis 

sieben Jahre nicht anzutasten. Er eignet sich für die 

Anlageziele Kapitalwachstum, laufender Ertrag 

und/oder Portfoliodiversifikation. 

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die möchten, 

dass ihr Investment vollständig zu einem 

nachhaltigkeitsbezogenen Ziel beiträgt. Er ist 

ebenfalls für erfahrene Anleger geeignet, die 

bestimmte Anlageziele zu erreichen wünschen. Der 

Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie. Der Anleger 

muss in der Lage sein, Volatilität hinzunehmen. 

Dieser Teilfonds ist daher für Anleger geeignet, die es 

sich leisten können, ihr Anlagekapital für mindestens 

fünf bis sieben Jahre nicht anzutasten. Er eignet sich 

für die Anlageziele Kapitalwachstum, laufender 

Ertrag und/oder Portfoliodiversifikation. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese 

https://www.robeco.com/enint/sustainable-investing/sdgs
https://www.robeco.com/enint/sustainable-investing/sdgs
https://www.robeco.com/en-int/sustainableinvesting/sdgs
https://www.robeco.com/en-int/sustainableinvesting/sdgs
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Es wird darauf hingewiesen, dass diese 

Informationen nur zu Referenzzwecken angegeben 

werden. Anleger sollten vor jeder 

Anlageentscheidung ihre persönlichen Umstände 

einschließlich ihrer persönlichen Risikotoleranz, 

finanziellen Umstände, Anlageziele usw. in Betracht 

ziehen. Bei Unklarheiten sollten sich Anleger 

fachkundig beraten lassen. 

Informationen nur zu Referenzzwecken angegeben 

werden. Anleger sollten vor jeder 

Anlageentscheidung ihre persönlichen Umstände 

einschließlich ihrer persönlichen Risikotoleranz, 

finanziellen Umstände, Anlageziele usw. in Betracht 

ziehen. Bei Unklarheiten sollten sich Anleger 

fachkundig beraten lassen. 

Portfoliomanager k. A. Robeco Schweiz AG 

Indikator für 

synthetisches 

Risiko 

4 4 

Empfohlener 

Haltezeitraum 

5-7 5-7 

 

II. ANTEILSKLASSEN UND MINDESTANLAGEBETRÄGE SOWIE MINDESTBETEILIGUNGEN (UNTERSCHIEDE IN FETT) 

Anteilsklassen 

 

D EUR (thesaurierende Anteilsklasse) D EUR (thesaurierende Anteilsklasse) 

D USD (thesaurierende Anteilsklasse) D USD (thesaurierende Anteilsklasse) 

F EUR (thesaurierende Anteilsklasse) F EUR (thesaurierende Anteilsklasse) 

F USD (thesaurierende Anteilsklasse) F USD (thesaurierende Anteilsklasse) 

I EUR (thesaurierende Anteilsklasse) I EUR (thesaurierende Anteilsklasse) 

IE EUR (ausschüttende Anteilsklasse) IE EUR (ausschüttende Anteilsklasse) 

IE GBP (ausschüttende Anteilsklasse) IE GBP (ausschüttende Anteilsklasse) 

M2 EUR (thesaurierende Anteilsklasse) M2 EUR (thesaurierende Anteilsklasse) 

Z EUR (thesaurierende Anteilsklasse) Z EUR (thesaurierende Anteilsklasse) 

 

III. VON DEN ANTEILSINHABERN ZU TRAGENDE GEBÜHREN 

Maximaler 

Ausgabeaufschla

g durch 

Vertriebsstellen 

Reguläre Anteilsklassen: 5 % des Zeichnungspreises, 

keiner für Anteile der Klasse M2 

Reguläre Anteilsklassen: 5 % des Zeichnungspreises, 

keiner für Anteile der Klasse M2 

Bevorrechtigte Anteilsklassen: keine Bevorrechtigte Anteilsklassen: keine 

Institutionelle Anteilklassen: 0,50 % des 

Zeichnungspreises, keiner für Anteile der Klasse Z 

Institutionelle Anteilklassen: 0,50 % des 

Zeichnungspreises, keiner für Anteile der Klasse Z 
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IV. GEBÜHREN, DIE MIT FONDS-VERMÖGENSWERTEN BEZAHLT WERDEN 

Verwaltungsgebü

hr 

D – 1,40 % D – 1,40 % 

F – 0,70 % F – 0,70 % 

I/IE - 0,70 % I/IE - 0,70 % 

M2 - 2,5 % M2 - 2,5 % 

Z – 0 % Z – 0 % 

Servicegebühr D – 0,16 % D – 0,16 % 

F – 0,16 % F – 0,16 % 

I/IE - 0,12 % I/IE - 0,12 % 

M2 - 0,16 % M2 - 0,16 % 

Z – 0 % Z – 0 % 

 

V. NACHHALTIGKEITSMERKMALE, WIE SIE IN DER VORVERTRAGLICHEN OFFENLEGUNG (SFDR) ANGEGEBEN SIND 

Einstufung nach 

Offenlegungsvero

rdnung 

8 9 

Nachhaltigkeitszi

el (beworbene 

ökologische 

und/oder soziale 

Merkmale/ 
nachhaltiges 

Anlageziel) 

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische oder 

soziale Merkmale, hat aber nicht nachhaltige 

Anlagen zum Ziel. 

Der Teilfonds weist die folgenden 

ökologischen/sozialen Eigenschaften auf: 

1. Der Teilfonds bewirbt Anlagen in ein Portfolio, 

dass durch Investitionen in führende Akteure im 

Bereich Geschlechtergleichheit in Kombination 

mit nachhaltigen Geschäftspraktiken einen 

positiven gesellschaftlichen Einfluss fördert. 

2. Der Teilfonds bewirbt Investitionen in ein 

Portfolio, die zu den Nachhaltigkeitszielen der UN 

(SDGs) beitragen.  

3. Der Teilfonds wendet ein Negativ-Screening an.  

4. Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und 

soziale Mindestabsicherungsmaßnahmen durch 

Anwendung von Ausschlusskriterien im Hinblick 

auf Produkte und Geschäftspraktiken, die nach 

Ansicht von Robeco schädlich für die Gesellschaft 

sind, wie beispielsweise umstrittene 

Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des 

Teilfonds ist, durch Investitionen in Unternehmen, 

deren Geschäftsmodell und Geschäftspraktiken auf 

die durch die 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung 

der UN (UN SDGs) vorgegebenen Ziele ausgerichtet 

sind, zu den UN SDGs beizutragen.  

Der Teilfonds hat kein CO2-Reduktionsziel und wurde 

kein Referenzwert festgelegt, um das von diesem 

Fonds beworbene Nachhaltigkeitsziel zu erreichen. 
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Verhaltensweisen, umstrittene Waffen und 

bestimmte Aktivitäten im Zusammenhang mit 

fossilen Brennstoffen. 

5. Der Teilfonds nutzt die Stimmrechtsvertretung bei 

Hauptversammlungen zur Förderung guter 

Unternehmungsführungspraktiken und 

nachhaltiger unternehmerischer 

Handlungsweisen, die zur Schaffung von 

langfristigem Shareholder Value beitragen. Dazu 

gehört auch das Vertreten einer aktiven Haltung 

zu sozialen und ökologischen Themen über die 

Proxy Voting Policy von Robeco. 

6. Der Teilfonds fördert die Einhaltung der 

Ausschlusskriterien der Referenzwerte für den 

klimabedingten Wandel, wie beispielsweise 

umstrittene Verhaltensweisen, umstrittene 

Waffen und Tabak. Daher schließt der Teilfonds 

Anlagen in Unternehmen aus, die in Artikel 12 

Absatz 1 Buchstaben a bis c der Verordnung über 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten 

Wandel genannt werden. 

Es wurde kein Referenzwert für das Erreichen der von 

diesem Teilfonds beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale festgelegt. 

Welche 

Nachhaltigkeitsin

dikatoren werden 

bei der 

Beurteilung 

verwendet? 

Der Teilfonds weist die folgenden 

nachhaltigkeitsbezogenen Indikatoren auf: 

1. Prozentualer Anteil der Unternehmen mit einer 

Gender-Equality-Score unter 50 gemäß der 

Methodik für das thematische Universum. 

2. Die Anzahl der Unternehmen mit einem positiven 

oder neutralen SDG-Score. 

3. Der Prozentsatz der Positionen mit der 

schlechtesten ESG-Performance, die aus dem 

Anlageuniversum ausgeschlossen sind.  

4. Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die 

infolge der Anwendung der Ausschlusspolitik von 

Robeco auf der Ausschlussliste von Robeco 

stehen.  

5. Anzahl der Positionen und Anzahl der 

Tagesordnungspunkte, über die wir abgestimmt 

haben. 

6. Der Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die 

aufgrund der Anwendung der Ausschlusskriterien 

gemäß der Verordnung über EU-Referenzwerte 

Der Teilfonds weist die folgenden 

nachhaltigkeitsbezogenen Indikatoren auf: 

1. Die Anzahl der Unternehmen, die über einen 
positiven SDG-Score basierend auf dem intern 
entwickelten SDG-Rahmenwerk verfügen. 

2. Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die 
infolge der Anwendung der Ausschlusspolitik von 
Robeco auf der Ausschlussliste von Robeco 
stehen.  

3. Anzahl der Positionen und Anzahl der 
Tagesordnungspunkte, über die wir abgestimmt 
haben. 

4. Der Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die 
aufgrund der Anwendung der Ausschlusskriterien 
gemäß Artikel 12 Absa´tz 1 Buchstaben a bis g 
der Verordnung über EU-Referenzwerte für den 
klimabedingten Wandel ausgeschlossen sind. 
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für den klimabedingten Wandel ausgeschlossen 

sind. 

Verbindliche 

Elemente der 

Anlagestrategie 

Für den Teilfonds gelten die folgenden verbindlichen 

Elemente: 

1. Der Teilfonds investiert zu mindestens 66,7 % in 

Unternehmen mit einem Gender Equality-Score 

von 50 oder darüber.  

2. Der Teilfonds ist ausschließlich in Unternehmen 

investiert, die über einen positiven oder 

neutralen SDG-Score basierend auf dem intern 

entwickelten SDG-Rahmenwerk verfügen. 

3. Der Teilfonds schließt die 20 % Unternehmen mit 

dem niedrigsten ESG-Score aus dem 

Anlageuniversum aus. 

4. Das Portfolio des Teilfonds steht im Einklang mit 

der Ausschlusspolitik Stufe 2 von Robeco 

(https://www.robeco.com/files/docm/docu-

exclusion-policy.pdf). Diese basiert auf 

Ausschlusskriterien im Hinblick auf Produkte und 

Geschäftspraktiken, die nach Ansicht von Robeco 

schädlich für die Gesellschaft sind. Das bedeutet, 

dass der Teilfonds keinerlei Exposure gegenüber 

ausgeschlossenen Wertpapieren aufweist (unter 

Berücksichtigung einer Schonfrist). Dies schließt 

Unternehmen ein, die gegen Standards der ILO, 

die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs), den 

Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 

oder die Leitlinien der OECD für multinationale 

Unternehmen verstoßen. Informationen 

hinsichtlich der Auswirkungen der Ausschlüsse 

auf das Anlageuniversum des Teilfonds sind hier 

zu finden: 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-

exclusion-list.pdf. 

5. Mit allen Aktienpositionen ist ein 

Abstimmungsrecht verbunden und Robeco übt 

dieses Recht aus, indem es gemäß seiner Proxy 

Voting Policy abstimmt, sofern dem nichts 

entgegensteht (z.B. Share Blocking oder wenn die 

Ausübung als nicht kosteneffizient beurteilt wird). 

Die Abstimmungspolitik von Robeco ist verfügbar 

unter: 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-

robeco-stewardship-policy.pdf. 

6. Das Portfolio des Teilfonds erfüllt die in Artikel 12 

Für den Teilfonds gelten die folgenden verbindlichen 

Elemente: 

1. Der Teilfonds investiert ausschließlich in 

Unternehmen mit positivem SDG-Score. 

2. Das Portfolio des Teilfonds steht im Einklang mit 

der Ausschlusspolitik Stufe 2 von Robeco 

(https://www.robeco.com/files/docm/docu-

exclusion-policy.pdf). Diese basiert auf 

Ausschlusskriterien im Hinblick auf Produkte und 

Geschäftspraktiken, die nach Ansicht von Robeco 

schädlich für die Gesellschaft sind. Das bedeutet, 

dass der Teilfonds keinerlei Exposure gegenüber 

ausgeschlossenen Wertpapieren aufweist (unter 

Berücksichtigung einer Schonfrist). Dies schließt 

Unternehmen ein, die gegen Standards der ILO, 

die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs), den 

Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 

oder die Leitlinien der OECD für multinationale 

Unternehmen verstoßen. Informationen 

hinsichtlich der Auswirkungen der Ausschlüsse 

auf das Anlageuniversum des Teilfonds sind hier 

zu finden: 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-

exclusion-list.pdf. 

3. Mit allen Aktienpositionen ist ein 

Abstimmungsrecht verbunden und Robeco übt 

dieses Recht aus, indem es gemäß seiner Proxy 

Voting Policy abstimmt, sofern dem nichts 

entgegensteht (z.B. Share Blocking oder wenn die 

Ausübung als nicht kosteneffizient beurteilt wird). 

Die Abstimmungspolitik von Robeco ist verfügbar 

unter: 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-

robeco-stewardship-policy.pdf. 

4. Das Portfolio des Teilfonds erfüllt die in Artikel 12 

Absatz 1 Buchstaben a bis g der Verordnung über 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten 

Wandel genannten Ausschlusskriterien. Das 

bedeutet, dass der Teilfonds keinerlei Exposure 

gegenüber ausgeschlossenen Wertpapieren 

aufweist (unter Berücksichtigung einer 

Schonfrist). Informationen hinsichtlich der 

Auswirkungen der Ausschlüsse auf das 

Anlageuniversum des Teilfonds sind hier zu 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
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Absatz 1 Buchstaben a bis c der Verordnung über 

EU-Referenzwerte für den klimabedingten 

Wandel genannten Ausschlusskriterien. Das 

bedeutet, dass der Teilfonds keinerlei Exposure 

gegenüber ausgeschlossenen Wertpapieren 

aufweist (unter Berücksichtigung einer 

Schonfrist). Informationen hinsichtlich der 

Auswirkungen der Ausschlüsse auf das 

Anlageuniversum des Teilfonds sind hier zu 

finden: 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-

exclusion-list.pdf. 

finden: 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-

exclusion-list.pdf. 

 

Geplante 

Vermögensalloka

tion 

Mindestens 90 % der Anlagen sind auf die 

ökologischen und sozialen (E/S-) Eigenschaften des 

Teilfonds ausgerichtet. Der Teilfonds beabsichtigt, zu 

mindestens 50 % nachhaltige Anlagen zu tätigen, 

die positive Scores laut dem Robeco SDG-

Rahmenwerk aufweisen. Die in die Kategorie 

„Andere Investitionen“ eingestuften Investitionen, 

die schätzungsweise einen Anteil von 0 bis 10 % 

ausmachen, betreffen überwiegend Barmittel, 

Barmitteläquivalente und Derivate, wie nachstehend 

genauer erläutert. Die vorgesehene 

Vermögensallokation wird kontinuierlich überwacht 

und jährlich bewertet. 

Der Teilfonds beabsichtigt, zu mindestens 90 % 

nachhaltige Anlagen zu tätigen, die positive Scores 

laut dem Robeco SDG-Rahmenwerk aufweisen. Die 

als Anlagen der Kategorie #2 Nicht nachhaltig, die 

schätzungsweise einen Anteil von 0 bis 10 % 

ausmachen, betreffen Barmittel und 

Barmitteläquivalente. Die vorgesehene 

Vermögensallokation wird kontinuierlich überwacht 

und jährlich bewertet. 
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               Anhang II („Allgemeiner Zusammenlegungsvorschlag“) 

 
 

ALLGEMEINER ZUSAMMENLEGUNGSVORSCHLAG 

 

 

Robeco Capital Growth Funds 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Eingetragener Geschäftssitz: 6 route de Trèves 
L-2633 Senningerberg 

Großherzogtum Luxemburg 
R.C.S. Luxembourg B 58.959 

(die „Gesellschaft“) 
 

 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) stimmt den folgenden Bedingungen der beabsichtigten 
Zusammenlegung des Teilfonds Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Gender Equality mit dem Teilfonds 
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global SDG Equities zu:  

1. Die Gesellschaft ist eine im Großherzogtum Luxemburg als société anonyme eingetragene Gesellschaft mit Sitz in 
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, und erfüllt die Voraussetzungen für eine als Umbrella-Fonds 
organisierte société d'investissement à capital variable gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 
Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) 

 

2. Der Teilfonds Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Gender Equality (der „aufgehende Teilfonds“) soll 
mit dem Teilfonds Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global SDG Equities (der „aufnehmende Teilfonds“, 
und zusammen mit dem aufgehenden Teilfonds  die „Teilfonds“) zusammengelegt werden. Die Einbringung wird 
derartig vorgenommen, dass die Anteilsklassen des aufgehenden Teilfonds (die „aufgehenden Anteilsklassen“) 
wie genauer in Abschnitt V. „Berechnungsmethode des Umtauschverhältnisses“) beschrieben mit Anteilsklassen 
des aufnehmenden Teilfonds (die „aufnehmenden Anteilsklassen“) zusammengelegt werden. 

 

3. Die Gesellschaft hat Robeco Institutional Asset Management B.V. (die „Verwaltungsgesellschaft“), eine 
niederländische Verwaltungsgesellschaft, zu seiner Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(„Richtlinie 2009/65/EG“) ernannt.  

 

I.  Art der Zusammenlegung  
 

Der aufgehende Teilfonds wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 20 Buchstabe a) des 
Gesetzes von 2010 zusammengelegt (die „Zusammenlegung“). 

 

II.  Hintergrund und Begründung 
 

Der Verwaltungsrat hat in Übereinstimmung mit Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“), den 
Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“) und im besten Interesse der Anteilsinhaber beschlossen, 
den aufgehenden Teilfonds mit dem aufnehmenden Teilfonds zusammenzulegen.  



 

 
 

Der übertragende Teilfonds und der übernehmende Teilfonds unterscheiden sich beispielsweise in Bezug auf das 
Anlageziel und die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitsmerkmale: (1) Das Hauptziel des aufgehenden Teilfonds 
besteht darin, durch Investitionen in führende Unternehmen im Bereich der Geschlechtergleichstellung in Verbindung 
mit nachhaltigen Geschäftspraktiken soziale Auswirkungen zu fördern, während das nachhaltige Anlageziel des 
aufnehmenden Teilfonds darin besteht, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. 
(2) Der aufgehende Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß Offenlegungsverordnung und der aufnehmende Teilfonds 
als Artikel-9-Fonds eingestuft. 

Der Beschluss, den aufgehenden Teilfonds mit dem aufnehmenden Teilfonds zusammenzulegen wurde aus den 
folgenden Gründen getroffen: (1) Größenvorteile durch die Zusammenlegung, die mit größeren Teilfonds verbunden 
sind und im Interesse der Anteilinhaber liegen, (2) Mangel an zu erwartendem künftigen Wachstum für den 
aufgehenden Teilfonds und bessere zu erwartende Wachstumsaussichten für den aufnehmenden Teilfonds und (3) 
bessere Möglichkeiten zur Diversifizierung der Anlagen des aufnehmenden Teilfonds. 

 

III.  Voraussichtliche Folgen der Zusammenlegung 
 

Die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds werden nach folgender Maßgabe Anteilinhaber des aufnehmenden 
Teilfonds: 

 

Bisherige Anteilsklassen im  

Aufgehenden Teilfonds 

Entsprechende Anteilsklassen im 

aufnehmenden Teilfonds 

Robeco Capital Growth Funds – 

Robeco Global Gender Equality 

 

D EUR 

(LU2145458969) 

Robeco Capital Growth 

Funds – Robeco Global 

SDG Equities 

D EUR 

(LU2145460353) 

D USD 

(LU2145459009) 

D USD 

(LU2145460437) 

F EUR 

(LU2145459264) 

F EUR 

(LU2145460510) 
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Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds aus 
den Gründen von der Zusammenlegung profitieren werden, die aufgeführt sind unter II. „Hintergrund und 
Begründung“ aufgeführten Gründen von der Zusammenlegung profitieren werden.  

Darüber hinaus wird die Zusammenlegung dieselben Folgen für die Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds haben 
wie eine Zeichnung von Anteilen gegen Sachleistung durch neue Anteilinhaber.  

Es ist keine Neugewichtung des Portfolios des aufnehmenden Teilfonds im Zusammenhang mit der Zusammenlegung 
zu erwarten. 

Darüber hinaus ist nicht zu erwarten, dass von der Zusammenlegung ein Verwässerungseffekt für den aufnehmenden 
Teilfonds ausgeht. 

Eine kurze Beschreibung der Anlagestrategie und der Nachhaltigkeitsmerkmale des aufnehmenden Teilfonds im 
Vergleich zum aufgehenden Teilfonds finden Sie in Anlage I.  

Am nachstehend definierten Datum des Inkrafttretens werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
aufgehenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen. 

Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds, die nicht an der Zusammenlegung teilnehmen möchten, können bis 15:00 
Uhr am 17. Juni 2025 die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile oder den kostenlosen Umtausch ihrer Beteiligung in 
einen anderen Teilfonds der Gesellschaft beantragen. (Luxemburger Zeit), gemäß den Bedingungen im Fondsprospekt 
kostenlos zurückzugeben. Anteilinhaber des aufnehmenden Teilfonds können ihre Anteile jederzeit in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Prospekts kostenlos zurücknehmen lassen. 

 

IV.  Bewertungskriterien für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
 

Alle ausstehenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des aufgehenden Teilfonds werden am Datum des 
Inkrafttretens (gemäß der nachstehenden Definition) in Übereinstimmung mit den in der Satzung und im Prospekt 
enthaltenen Bewertungsgrundsätzen bewertet.  

Diese ausstehenden Verbindlichkeiten umfassen im Allgemeinen fällige aber noch nicht gezahlte Gebühren und Kosten 
(z. B. Rechts-, Verwaltungs- und Beratungskosten), die im Nettovermögen des aufgehenden Teilfonds berücksichtigt 
sind.  

Alle zusätzlichen Verbindlichkeiten, die nach dem Datum des Inkrafttretens (gemäß der nachstehenden Definition) 
auflaufen, gehen zu Lasten des aufnehmenden Teilfonds. 

Sämtliche mit der Zusammenlegung verbundenen Kosten, auf die im Gesetz von 2010 verwiesen wird, gehen in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft.  

 

V.  Berechnungsmethode des Umtauschverhältnisses 

 

Am 25. Juni 2025 (dem „Datum des Inkrafttretens“) werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
aufgehenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen. Die Anteile des aufgehenden Teilfonds werden 
annulliert und die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds erhalten Anteile der entsprechenden Anteilsklassen des 
aufnehmenden Teilfonds, wie vorstehend unter III. „Voraussichtliche Folgen der Zusammenlegung“ beschrieben. Der 
Gesamtwert der von den Anteilinhabern gehaltenen Anteile des aufgehenden Teilfonds wird dem Gesamtwert der 
Anteile des aufnehmenden Teilfonds, die sie erhalten, entsprechen.  

Die Anzahl der zuzuteilenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds werden mithilfe des Umtauschverhältnisses 
bestimmt, das auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil der maßgeblichen Anteile des aufgehenden Teilfonds 



 

 
 

am Datum des Inkrafttretens unter Auf- oder Abrunden von vier Nachkommastellen auf die nächste Einheit berechnet 
wird. Anteilinhaber sollten beachten, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des aufgehenden Teilfonds und des 
aufnehmenden Teilfonds am Datum des Inkrafttretens nicht notwendigerweise gleich sind. Während der Gesamtwert 
ihrer Beteiligung zwar gleich bleiben wird, erhalten die Anteilinhaber deshalb möglicherweise eine Anzahl von Anteilen 
des aufnehmenden Teilfonds, die von der Anzahl der von ihnen zuvor am aufgehenden Teilfonds gehaltenen Anteile 
abweicht.  

Das Umtauschverhältnis der einzelnen Anteilsklassen wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prospekts 
auf Grundlage der Nettoinventarwerte der maßgeblichen Anteilsklassen des aufgehenden und des aufnehmenden 
Teilfonds am Datum des Inkrafttretens berechnet.  

KPMG Audit S.à r.l., der autorisierte Abschlussprüfer der Gesellschaft wird die Kriterien, die für die Bewertung der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten angewendet werden, die Berechnungsmethode des Umtauschverhältnisses 
und das tatsächlich zum Datum des Inkrafttretens ermittelte Umtauschverhältnis in Übereinstimmung mit Artikel 

71 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 prüfen. Sein Bericht wird für die Anteilinhabern auf Anfrage kostenlos zur 

Verfügung gestellt. 

 

VI.  Datum des Inkrafttretens 
 

Die Zusammenlegung tritt am 25. Juni 2025 oder einem anderem Datum, das von der Gesellschaft festgelegt und der 

CSSF genehmigt wird, in Kraft.  

Am Datum des Inkrafttretens bringt die Gesellschaft automatisch in Übereinstimmung mit Artikel 1 Absatz 20 

Buchstabe a) des Gesetzes von 2010 alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des aufgehenden Teilfonds in den 

aufnehmenden Teilfonds ein. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des aufgehenden Teilfonds wird ab 15:00 

Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 17. Juni 2025 ausgesetzt. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des aufnehmenden 

Teilfonds wird am 24. Juni 2025 ausgesetzt, damit die Zusammenlegung am Datum des Inkrafttretens durchgeführt 

werden kann.  

Sollte nach dem Unterzeichnen des allgemeinen Zusammenlegungsvorschlags oder dem Versand der Mitteilung 

(gemäß nachstehender Definition) und vor dem Datum des Inkrafttretens ein Ereignis mit voraussichtlich wesentlichen 

negativen Folgen für die Gesellschaft, den aufgehenden Teilfonds, dessen Portfolio oder dessen Anteilinhaber 

eintreten, kann der Verwaltungsrat beschließen, das Datum des Inkrafttretens zu ändern oder die Zusammenlegung 

abzusagen. Bei einem derartigen Beschluss wird der Verwaltungsrat die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die 

Anteilinhaber des aufgehenden und des aufnehmenden Teilfonds sowie die zuständigen Aufsichtsbehörden 

unverzüglich zu informieren. 

 

VII. Für die Übertragung der Vermögenswerte und den Umtausch der Anteile geltende Regeln 
 

Am Tag des Inkrafttretens wird das den aufgehenden Anteilsklassen zuzurechnende Nettovermögen auf die 
entsprechenden aufnehmenden Anteilsklassen übertragen, wie in Abschnitt III. „Voraussichtliche Folgen der 
Zusammenlegung“ beschrieben.  

Als Gegenleistung für diese Übertragung erhalten die Inhaber der betroffenen Anteilsklassen des aufgehenden Teilfonds 
entsprechende Anteile der betroffenen Klassen des aufnehmenden Teilfonds wie in Abschnitt V. „Berechnungsmethode 
des Umtauschverhältnisses“ beschrieben.  

Gleichzeitig wird der aufgehende Teilfonds ausgelöst, ohne in Liquidation zu gehen, und seine Anteile werden 
annulliert. Die Anteilinhaber des aufgehenden Teilfonds werden in der Mitteilung an die Anteilinhaber (die 
„Mitteilung“) näher über die geplante Zusammenlegung informiert.  

Stand: 21. März 2025  



 

 
 

 

Unterzeichnet von 

 

 

_________________________ 

C. M. A. Hertz 

Director 

Für und im Namen der Robeco Capital Growth Funds 

 

Unterzeichnet von 

 

 

_________________________ 

J. F. Wilkinson 

Director 

Für und im Namen der Robeco Capital Growth Funds 
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BASISINFORMATIONSBLATT 

 

Zweck: Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial . Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen 

das Verständnis der Eigenschaften, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinnen und Verlusten dieses Produkts und den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.  
 

Produkt:  Robeco Global SDG Equities D EUR (LU2145460353) 
Eine Anteilsklasse von Robeco Global SDG Equities, ein Teilfonds von Robeco Capital Growth Funds -  Company With Variable Capital (SICAV) 

https://www.robeco.com/ Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +31 10 224 1224. Robeco Institutional Asset Management B.V. i st in den Niederlanden 
zugelassen und wird durch die Autoriteit Financiële Markten reguliert. Veröffentlichungsdatum 3/3/2025 PRIIPS Hersteller: Robeco Institutional Asset Management B.V.  
 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art:  Company With Variable Capital (SICAV) – Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischem Recht.   

Ziele: Der Robeco Global SDG Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die aktiv die Nachhal tigkeitsziele der UN fördern. Die 
Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert 
Nachhaltigkeit in alle Phasen des Anlageprozesses. Sie verwendet eine intern entwickelte Struktur (zu der weitere Information en unter www.robeco.com/si zu 
finden sind), um Unternehmen zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen eine wesentliche positive Wirkung hinsichtlich der SDGs entfalten.  

Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezog ene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unt ernehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und 
betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Der Fonds integriert ESG -Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den 
Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere 
normative, auf Aktivitäten und auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören.  

Benchmark: MSCI World Index (Net Return, EUR) 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile de r Benchmark sein, es können aber 
auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht  durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds 
verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Portfoliomanager kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfo lios in Abhängigkeit der 
Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder-, Währungs- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine 
Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Na chhaltigkeitsziel des Teilfonds 
übereinstimmt. 

Währung: Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen. 

Zeichnung und Rücknahme:  Sie können an jedem Werktag Anteile (oder Anteilsbruchteile) kaufen oder verkaufen, mit Ausnahme der Feiertage des Fonds. Ein e Übersicht über die Feiertage 
des Fonds steht unter www.robeco.com/riam zur Verfügung.  

Dividendenpolitik: Thesaurierend  

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die möchten, dass ihr Investment vollständig zu einem nachhaltigkeitsbezogenen Ziel be iträgt. Er ist ebenfalls für erfahrene 
Anleger geeignet, die bestimmte Anlageziele zu erreichen wünschen. Der Teilfonds bietet kein e Kapitalgarantie. Der Anleger muss in der Lage sein, Volatilität 
hinzunehmen. Dieser Teilfonds ist daher für Anleger geeignet, die es sich leisten können, ihr Anlagekapital für mindestens fü nf bis sieben Jahre nicht anzutasten. 
Er eignet sich für die Anlageziele Kapitalwachstum, laufender Ertrag und/oder Portfoliodiversifikation.  

Laufzeit: Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeitsdauer. Unter bestimmten Umständen, die in den Fondsdokumenten beschrieben sind, kann der Fonds nach 
schriftlicher Mitteilung an die Anteilseigner einseitig gekündigt werden, sofern die in den Fondsdokument en und den geltenden Vorschriften dargelegten 
Bedingungen eingehalten werden. 

Weitere Informationen: Die Depotstelle der SICAV ist J.P. Morgan SE. Der englische Prospekt, der Halbjahresbericht sowie die Details zur Vergütungsp olitik der Verwaltungsgesellschaft 
sind gesetzlich vorgeschriebene Dokumente und können kostenlos von der Website www.robeco.com/riam heruntergeladen werden. Auf der genannten Website 
werden auch die aktuellen Preise und weitere Informationen veröffentlicht.  

 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator  

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 
 

 

 
 

Der Risikoindikator b asiert auf d er A nn ahm e, d ass Sie d as Pro dukt für 5 J ahre h alten Das 
tatsächlich e Risiko kann sich erh eblich änd ern, wenn Sie Ihr e Anlag e zu einem verfrühten 
Z eitpun kt einlö sen , u nd Sie erh alten  möglich er weise wenig er zurück .  
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu 
anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei 
diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder 
wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. 
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, 
wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen 
könnte die Fähigkeit beeinträchtigt werden, Sie auszuzahlen.  

 

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie Zahlungen in einer andere 
Währung als der Währung Ihres Heimatlandes erhalten, wird Ihre abschließende Rendite 
vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst.  
 Dieses Risiko ist nicht im ausgewiesenen Risikoindikator berücksichtigt. Wenn wir die 
Ihnen zustehenden Beträge nicht zahlen können, könnten Sie den gesamten angelegten 
Betrag verlieren. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen 

Marktentwicklung, weshalb Sie den angelegten Betrag ganz oder teilweise verlieren 
könnten. 

 

Nachfolgende Daten gelten für diesen Fonds als wesentlich und werden im Indikator 
nicht (angemessen) reflektiert: 

- Es kann vorkommen, dass ein Kontrahent bei einem Derivategeschäft seine 

Verpflichtungen nicht erfüllen kann, was zu einem Verlust führen könnte. Das 

Kontrahentenrisiko wird durch Bereitstellung von Sicherheiten reduziert.  

- Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die in bestimmten Marktsituationen 

weniger liquide sein könnten, was sich erheblich auf den Wert dieser 

Vermögenswerte auswirken kann. 
- Der Fonds investiert oder kann in chinesische A-Aktien investieren. Mit der Anlage in 

chinesischen A-Aktien sind erhöhte Risiken verbunden, insbesondere im Hinblick 
auf Liquidität, Regulierung, Quote, Depotbank und Broker.  

- Weitere Angaben zu Portfoliorisiken finden Sie in Abschnitt 4. „Risikohinweise“ des 
Prospekts. 

 

https://www.robeco.com/
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Performance-Szenarien 

Die ausgewiesenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produktes selbst, möglicherweise aber nicht all die Kosten, die Sie an Ih ren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. In den Zahlen wird Ihre 

persönliche steuerliche Lage, die auch einen Einfluss auf den Betrag haben kann, den Sie zurückerhalten, nicht berücksichtigt.  

Das Ergeb nis , d as Sie mit diesem Prod ukt er zielen , h äng t vo n d er künftig en Mark tentwicklun g ab. Marktentwicklu ngen  in d er Zuk unft sind  ung ewiss un d sin d nicht gen au  vor auszu seh en . 
Die d argestellten u ngünstig en, mo der aten un d gün stig en Szen arien  ver an sch aulichen die sch wächste, durchschnittliche und beste  Werten twicklung  d es Pro dukts un d einer p assend en B enchm ark währ end der 

letzten  10 J ahr e. 

 

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre  

Anlagebeispiel 10,000 EUR 

  

Performance-Szenarien   

Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.  

Stressszenario Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten  3,450 EUR 4,420 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite -65.5% -15.1% 

Pessimistisches Szenario Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten  8,190 EUR 10,930 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite -18.1% 1.8% 

Mittleres Szenario Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten  10,340 EUR 14,500 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite 3.4% 7.7% 

Optimistisches Szenario Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten  12,440 EUR 16,940 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite 24.4% 11.1% 

 

 

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2024 und Februar 2025.  

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2019 und September 2024.  

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und Oktober 2021.  
 

 

Was geschieht, wenn Robeco Institutional Asset Management B.V. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?  

Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von Robeco Institutional Asset Management B.V. (der „Verwalter“) verwahrt. Auszahlungen aus dem Vermögen des Fonds werden deshalb nicht von der 

Finanzlage oder einer potenziellen Zahlungsunfähigkeit des Verwalters betroffen. Die Finanzinstrumente im Wertpapierportfolio des Fonds werden zur Verwahrung an J.P. Morgan SE übergeben (die 

„Depotbank“). Der Fonds geht das Risiko ein, dass in Folge von Liquidation, Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, Fahrlässigkeit od er betrügerischer Handlungen der Depotbank die in Verwahrung gegebenen 

Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. In einem solchen Fall kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Ris iko wird jedoch in einem gewissen Maß durch die Tatsache gemindert, 

dass die Depotbank gesetzlich verpflichtet ist, die Vermögenswerte des Fonds von ihren eigenen Vermögenswerten getrennt zu halten. Bei einem derartigen finanziellen Verlust gibt es keine Deckung 

durch ein Anlegerschutz- oder Garantiesystem. 
 

Welche Kosten entstehen? 

Die Person, die Ihnen das Produkt verkaufen oder Sie dazu beraten, können Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In derarti gen Fällen wird diese Person Sie darüber informieren und Ihnen die 

Auswirkungen aller Kosten auf Ihre Anlage im Zeitverlauf darlegen. 
 

Kosten im Zeitverlauf  

In der Tabelle sind die Beträge ausgewiesen, die Ihren Anlagen zur Deckung der unterschiedlichen Kosten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das 

Produkt halten [and how well the product does]. Die hier ausgewiesenen Beträge dienen der Veranschaulichung auf der Grundlage eines als Beispiel dienenden Anlagebetrags und unterschiedlich er 

möglicher Anlagezeiträume. 
 

Dies sind unsere Annahmen: 

• Im ersten Jahr würden Sie den Betrag zurückerhalten, den Sie angelegt haben. Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenom men, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario 

dargelegt entwickelt. 

• EUR 10,000 ist investiert. 

 
 

Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre 

Kosten insgesamt 666 EUR 2,093 EUR 

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 6.70% 2.90% pro Jahr 
 

*Veranschaulicht, wie Kosten Ihre Rendite in jedem Jahr des Haltezeitraums verringern. Zeigt beispielsweise, dass bei einem A usstieg bei Erreichen des empfohlenen 
Haltezeitraums Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 10.70 % vor Kosten und 7.70 % nach Kosten liegen wird. 
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Zusammensetzung der Kosten 

Einmalige Kosten bei Einst ieg oder Ausst ieg  Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr 
Einstiegskosten 5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind 

bereits im den Preis enthalten, den Sie zahlen. 
 

Bis zu 500 EUR 

Ausstiegskosten 0.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen 
berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche 
Gebühr mit. 

0 EUR 

   

Laufende Kosten pro Jahr   

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder 

Betriebskosten 

1.61% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf 

der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  

161 EUR 

Transaktionskosten 0.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der 
Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen 
oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und 
verkaufen. 

5 EUR 

   

Zusätzliche Kosten unter best immten Bedingungen    

Erfolgsgebühren Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.  0  EUR 

 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?  

Als empfohlenen Haltezeitraum dieses Produktes haben wir die Dauer von 5 Jahren ermittelt.  

 Der empfohlene Haltezeitraum dieses Produktes wurde unter Berücksichtigung der Eigenschaften der zugrundeliegenden Wertpapier e und ihrer Volatilität ermittelt. Das Produkt kann täglich gehandelt 
werden und es gibt keine Mindesthaltedauer. Bei Ausstieg vor dem Ende des empfohlenen Haltezeitraums sind keine weiteren Risiken oder Kosten neben den im vorstehenden Text aufgeführten R isiken 
und Kosten verbunden. 

 

Wie kann ich mich beschweren? 

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zum Produkt beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, sollten direkt an  diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder über 

das Verhalten des Herstellers dieses Produktes sollten an di e folgende Adresse gerichtet werden: 

 

Postal Address:  

Robeco Institutional Asset Management B.V  

Weena 850, 3014 DA Rotterdam, The Netherlands  

Tel: +31 10 224 1224  

 
Email: 

complaints@robeco.nl 

Wir werden uns um Ihre Beschwerde kümmern und uns so bald wie möglich bei Ihnen zurückmelden. Einen Überblick über unser Besc hwerdeverfahren finden Sie kostenfrei online auf www.robeco.com.  
 

 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

• Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds werden kraft Gesetzes von denen aller übrigen Teilfonds getrennt. Anteile eines Teilfo nds können, wie genauer im Prospekt beschrieben, in solche eines 

anderen Teilfonds der SICAV umgetauscht werden. Die SICAV kann andere Anteilsklassen des Teilfonds anbieten. Informationen über diese Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt unter 

Anhang I. 

• Das Steuerrecht des Herkunftslandes der SICAV kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.  

• Robeco Institutional Asset Management B.V. kann nur auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung, die irr eführend, unrichtig oder nicht mit den entsprechenden Teilen des 

Verkaufsprospekts der SICAV konsistent ist, haftbar gemacht werden . 

• Informationen über die frühere Performance dieses Fonds in den vergangenen 3 Kalenderjahren finden Sie unter https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU2145460353/kpp/DE/DE, 

und Informationen über frühere Performance-Szenarien sind unter https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU2145460353/kms  verfügbar. 

 

https://www.robeco.com/en-int/products/funds
https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU2145460353/kpp/DE/DE
https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU2145460353/kms
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